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Landesgesetz über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der in den Dienststellen des Landes, der Gemeinden

und der Gemeindeverbände beschäftigten Bediensteten (Oö. Bediensteten-Schutzgesetz 2017 - Oö. BSG 2017)
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Präambel/Promulgationsklausel

Der Oö. Landtag hat beschlossen:

INHALTSVERZEICHNIS

1. ABSCHNITT

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Ziel und Geltungsbereich

§ 2 Begriffsbestimmungen
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§ 3 Allgemeine Pflichten des Dienstgebers

§ 4 Gefahrenevaluierung; Maßnahmen

§ 5 Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente

§ 6 Einsatz der Bediensteten

§ 7 Grundsätze der Gefahrenverhütung

§ 8 Koordination

§ 9 Aufgaben und Mitwirkung der Personalvertretung

§ 10 Information

§ 11 Anhörung

§ 12 Unterweisung

§ 13 Pflichten der Bediensteten

§ 14 Aufzeichnungen über Arbeitsunfälle

§ 15 Instandhaltung, Reinigung, Prüfung und Wartung

2. ABSCHNITT

ARBEITSSTÄTTEN UND BAUSTELLEN

§ 16 Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten und Baustellen

§ 17 Amtsgebäude

§ 18 Arbeitsräume und sonstige Betriebsräume

§ 19 Arbeitsstätten im Freien und Baustellen

§ 20 Brandschutz

§ 21 Erste Hilfe

§ 22 Sanitäre Vorkehrungen in Amtsgebäuden

§ 23 Sozialeinrichtungen in Amtsgebäuden

§ 24 Sanitäre Vorkehrungen und Sozialeinrichtungen auf Baustellen

3. ABSCHNITT

ARBEITSMITTEL UND ARBEITSSTOFFE

§ 25 Allgemeine Bestimmungen

§ 26 Grenzwerte

§ 27 Maßnahmen zur Gefahrenverhütung

4. ABSCHNITT

GESUNDHEITSÜBERWACHUNG

§ 28 Eignungs- und Folgeuntersuchungen

§ 29 Untersuchungen bei Lärmeinwirkung

§ 30 Durchführung von Untersuchungen

§ 31 Kosten der Untersuchungen

§ 32 Pflichten des Dienstgebers

5. ABSCHNITT

ARBEITSVORGÄNGE UND ARBEITSPLÄTZE
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§ 33 Allgemeine Bestimmungen

§ 34 Lärm

§ 35 Bildschirmarbeitsplätze

§ 36 Besondere Maßnahmen bei Bildschirmarbeit

§ 37 Einwirkungen und Belastungen

§ 38 Persönliche Schutzausrüstung

6. ABSCHNITT

PRÄVENTIVDIENSTE

§ 39 Bestellung von Präventivfachkräften

§ 40 Präventionszeit im Bereich der Gemeinden und Gemeindeverbände

§ 41 Aufgaben, Information und Beiziehung der Präventivfachkräfte

§ 42 Sonstige Pflichten der Präventivfachkräfte

§ 43 Meldung von Missständen

7. ABSCHNITT

KONTROLLE UND BEHÖRDEN

§ 44 Zuständigkeit

§ 45 Bedienstetenschutzkommission des Landes

§ 46 Bedienstetenschutzkommission der Gemeinden und Gemeindeverbände

§ 47 Bedienstetenschutzkommission der Statutarstadt

§ 48 Gemeinsame Bestimmungen für die Bedienstetenschutzkommissisonen

§ 49 Geschäftsführung der Bedienstetenschutzkommissisonen

§ 50 Überprüfung durch die Bedienstetenschutzkommissionen und weitere

Kontrollorgane

§ 51 Sofortige Abhilfe

§ 52 Sonstige Maßnahmen

§ 53 Zurverfügungstellung der Vorschriften

8. ABSCHNITT

AUSNAHMEN; VERORDNUNGEN; SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 54 Außergewöhnliche Fälle

§ 55 Sonderbestimmungen für Jugendliche

§ 56 Verordnungen

§ 57 Eigener Wirkungsbereich

§ 58 Verweisungen

§ 59 Inkrafttreten

§ 60 Übergangsbestimmungen
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In Kraft seit 01.03.2017 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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